
garn /vnd Böhaimb König / etc.
ErtzHertzog zu Oesterreich / Herzog zu Burgunde /

vndMder Schlesien/Marggrafezu Mährern / m Ober
vnd Mder Laußnitz / Grase zu Habspurg / Tyrol vnd
Görtz/M. Entbieten N . allen/vnd jeden Vnsern nach¬
gesetzten Obrigkeiten/Geist : vndWeltlichen/ auch andern
Gnferngetrew-
nen
Ennß/auch sonsten Männiglichcn/so in GerhabschaM
Sachenin demselben zu handeln habe / EnsercGnad/vnd
alles Guets / vnd fügen Euch hiemik genädigist zu ver¬
nehmen / obwohlen wir von Zeit Vnscrer Käyser - vnd
Lands-Fürstl. Regierung/jedesmalsvornehmlichdahin
gesehen/wie/neben einenr gleich durchgehenden Laufs der
licbenWstiz/auchUnserer gctrewenGtändt/vndVnter-
thanen hinterlassene Waisen / vnter Vnserm Landts-
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Fürst!. Schutz/vnd Schirm / zu Gottes Ehren/ vnd deß

auch derselben Vermögen/bist zu ihrer Vogtbarkeit/ von
ihren Gerhaben trewlich uämirüürirt , vnd in einem
gueten auffnehmigenStande erhalten werden möchte/
So haben Wir doch von einer Zcithero mißfällig erfah¬
ren müssen / daßfich in einem / vnd andermoßtermahls
schädliche Mängel/vndMißbräucheraignek.

Wann aber Vns/als Vnserer getrewm Ständt/

vnd Vorsehung zu thuen / obligek/auch höchst angelegen
ist:

Als haben Wir zu solchemCnd/dMchVnsere Räch/
mitIueziehung der/vonVnserm gekrew- gehorsamistm
N . Oe. LandStändenerküsten Außschüffen / eine Ger-
HabschafftS -Ordnung verfassen / dieselbe durch Vnsere
N .Oe.Regierungreviäiren / vnd so dann VnS / zuBus
ferer darüber jchöpffenden gnädigsten Resolution , in
Vnterthänigkeit vortragen/folchcauch ferrers/gnädigist

lassen.
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